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' zu Supplikenschreibern nehmen, veranlassen,
^ welche! das , worauf es ankommt, nicht im«
, mer gehörig darzustcllen verstehen.

I ) Regierungs - Bekanntmachung v.
^ 14. Jan . r 82o xubl.  Zan . 20 e. a.
Zuziehung con- Um die Verbreitung der ansteckenden
KNerärlte Key Krankheiten der Schafe, besonders der häufig
öffentlichen vorkommenden Räude derselben , möglichst zu
iSchaf-Berkäu- hindern, findet die Regierung sich veranlaßt,
^ hiemit vorzuschreiben, daß bey den öffentli¬

chen Verkäufen von Schafen stets ein conces-
sionirter Thierarzt zugezogen werden soll, wel¬
cher den Gesundheitszustand derselben zu un¬
tersuchen hat , und auf dessen Erklärung, daß
das Thier mit keiner ansteckenden Krankheit
behaftet sey, erst mit dem Verkaufe desselben
Verfahren werden darf.

Diese von dem Thierarzte abgegebene Er¬
klärung ist in dem Verkaufs - Protocolle jedes¬
mal mit zu bemerken, und bleibt der Thier¬
arzt darnach dem Käufer für allen Schaden
verantwortlich, wenn das verkaufte Thier den¬
noch mit einer ansteckenden Krankheit behaf¬
tet gewesen seyn sollte.

Dem Thierarzte soll für die Gegenwart
beym öffentlichen Verkaufe und für die Unter¬
suchung eines jeden Schafs , mit oder ohne
Lämmer, eine Gebühr von sechs Grote Gold
von dem Verkäufer bestanden werden.
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